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01/2010 – Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssat-
zung der Gemeinde Rosendahl für das Haushaltsjahr 2010  
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2010 der Gemeinde Rosendahl mit ihren Anlagen liegt 
gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen während der 
Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im  
 

Rathaus der Gemeinde Rosendahl in 48720 Rosendahl, Hauptstraße 30,  
Zimmer 227, 

 

 während der Dienststunden öffentlich aus, und zwar 

 
vormittags:  Montag bis Donnerstag   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
      Freitag         8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
nachmittags:  Montag bis Mittwoch  14.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

        Donnerstag     14.30 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

Darüber hinaus ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen im Internet unter 
„www.rosendahl.de“ in der Rubrik „Rathaus & Politik / Amtsblätter“ einzusehen. 
 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner/Innen oder Abgabepflichtige in der Zeit von  

 
Mittwoch, 3. Februar 2010 bis einschließlich Freita g, 19. März 2010 

 
Einwendungen beim  

 
Bürgermeister der Gemeinde Rosendahl, Hauptstraße 3 0, 48720 Rosendahl 

 
erheben. 
 
Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde Rosendahl in öffentlicher Sitzung. 

 
 
 

 
Rosendahl, den 29. Januar 2010 
 
 
 
 
gez. Niehues 
Bürgermeister 
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02/2010 – Bekanntmachung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- 
und Gewerbesteuern in der Gemeinde Rosendahl für das Haushaltsjahr 2010 (Hebesatzsat-
zung 2010) vom 29.01.2010 
 
 
Aufgrund  
 
1. des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.7.1994 (GV NRW 1994, S. 666), 
  
2. des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), sowie  
 
3. des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassun g der Bekanntmachung vom 15. 

Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167),  
 
- in den jeweils gültigen Fassungen - 
 
hat der Rat der Gemeinde Rosendahl am 28.01.2010 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Hebesätze 

 
Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festge-
setzt: 
 

Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
           (Grundsteuer A)                   202 v.H. 
 
       b) für Grundstücke (Grundsteuer B)          400 v.H. 
 
Gewerbesteuer                        420 v.H. 
 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2010  in Kraft. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

Nummer 01/2010 Amtsblatt der Gemeinde Rosendahl Seite 3 
 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 

Die vom Rat der Gemeinde Rosendahl am 28.01.2010 beschlossene Satzung über die Fest-
setzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern in der Gemeinde Rosendahl für 
das Haushaltsjahr 2010 (Hebesatzsatzung 2010) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Rosendahl, den 29. Januar 2010 
 
 
 
 
gez. Niehues 
Bürgermeister 
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03/2010 – Bebauungsplan „Nord-West“, Ortsteil Darfeld 
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zur 4. Änderung des Bebauungsplanes 
„Nord-West“ im vereinfachten Verfahren 
 
 
Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat in seiner Sitzung am 28.01.2010 gemäß § 13 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I. S. 2414) – in der zurzeit geltenden Fassung – die Durchführung des Verfahrens zur 
4. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West“ im Ortsteil Darfeld beschlos-
sen. 
 
Die 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West“ im Ortsteil Darfeld bezieht 
sich auf einen nördlichen Teilbereich des Bebauungsplanes und betrifft die  Grundstücke 
Gemarkung Darfeld, Flur 6, Flurstücke 668, 669, 670 und 671, welche im Eckbereich der 
Straßen „Straße von Parné“ und “Burloer Weg“ gelegen sind. 
 
Die Änderung hat den Inhalt, neben der festgesetzten Firstrichtung „Nord-West“ zusätzlich 
die Firstrichtung „Ost-West“ zuzulassen. 
 
Die Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus dem nachfolgend abgedruckten unmaß-
stäblichen Bebauungsplanausschnitt, in dem der Änderungsbereich umgrenzt dargestellt ist. 

 
Der Beschluss zur Durchführung des Verfahrens zur 4. vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes „Nord-West“ wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Es erfolgt hiermit der nach § 13 Abs. 3 BauGB erforderliche Hinweis, dass in diesem verein-
fachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen wird. 
 
 
Rosendahl, den 29.01.2010 
 
gez.: Niehues 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Nummer 01/2010 Amtsblatt der Gemeinde Rosendahl Seite 5 
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04/2010 – 45. Änderung des Flächennutzungsplanes Rosendahl (Darstellung von Windeig-
nungsbereichen auf dem Gebiet der Gemeinde Rosendahl)  
hier: Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 
 
Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat in seiner Sitzung am 28. Januar 2010 beschlossen, 
den für die öffentliche Auslegung gebilligten Entwurf der 45. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (Darstellung von Windeignungsbereichen auf dem Gebiet der Gemeinde Ro-
sendahl) nebst Entwurf der Begründung und dem Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) - in der zurzeit geltenden Fassung - auf die Dauer eines Monats öf-
fentlich auszulegen. 
 
Gegenstand des Änderungsverfahrens ist die Ausweisung von Konzentrationszonen zur 
Windenergienutzung. 
 
Der Geltungsbereich der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst das gesamte 
Gemeindegebiet und ist aus dem nachfolgend abgedruckten unmaßstäblichen Plan, indem 
das Plangebiet umgrenzt dargestellt ist, ersichtlich. 
 
Der vollständige Planentwurf mit Begründung und Umweltbericht liegt in der Zeit vom 
 

10. Februar 2010 bis 10. März 2010 einschl. 
 
im Rathaus der Gemeinde Rosendahl, Hauptstraße 30, 48720 Rosendahl - Zimmer 127 - in 
der Zeit von 
 

Montag - Freitag    8.00 Uhr - 12.30 Uhr 
Montag - Mittwoch 13.30 Uhr - 16.00 Uhr 
Donnerstag    13.30 Uhr - 18.00 Uhr 

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Es wird darauf hingewiesen, dass das Rathaus am 
Donnerstag, den 11. Februar 2010 (Altweiber), ab 11.00 Uhr geschlossen ist. Außerhalb die-
ser Zeiten sind Terminvereinbarungen (Tel. 02547/77-138) jederzeit möglich. 
 
Es liegen zudem Informationen zu folgenden umweltrelevanten Aspekten vor: 

- Restriktionsanalyse (Untersuchung des Gemeindegebietes nach örtlichen Gegeben-
heiten und Strukturen) 

- Umweltbericht mit einem Übersichtsplan der Biotop- und Nutzungstypen im Bereich 
der ausgewiesenen Konzentrationszonen für die Windenergienutzung 

- bereits vorliegende, wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen (Artenschutz) 
Auch diese Unterlagen können während der Offenlegung eingesehen werden. 
 
Während dieser Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen schriftlich einreichen oder 
mündlich zur Niederschrift erklären. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gem. § 4a Abs. 6 BauGB unbe-
rücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde Rosendahl deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes 
nicht von Bedeutung ist.  
 
Ferner wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass ein Antrag einer na-
türlichen oder juristischen Person nach § 47 Abs. 2a der Verwaltungsgerichtsordnung (Nor-
menkontrollantrag), der einen Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.  
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2 und 3 oder § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, unzulässig ist, wenn die 
den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der öf-
fentlichen Auslegung (§3 Abs. 2 des Baugesetzbuch) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen der Be-
teiligung hingewiesen worden ist.  
 
 
 
Rosendahl, den 29.01.2010 

 
gez.: Niehues 
Bürgermeister 
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05/2010 – Bekanntmachung der Gemeinde Rosendahl betreffend Melderegisterauskünfte in 
besonderen Fällen gem. § 35 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
 
 
Gemäß § 35 Abs. 6 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (MG NW), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 1997, geändert durch Gesetz vom 03. 
Juli 2001 (GV.NW S. 456) – SGV.NW 210 –, mache ich folgendes öffentlich bekannt: 
 
Die Meldebehörde ist berechtigt, an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen, an Antragssteller 
und Parteien in Zusammenhang mit Volksbegehren und Volksentscheiden sowie mit Bürger-
entscheiden Auskünfte aus dem Melderegister zu erteilen. Gegen die Weitergabe der Daten 
hat jeder Betroffene ein 
 

Widerspruchsrecht. 
 
Auskünfte über Ehe- und Altersjubiläen darf die Meldebehörde Mitgliedern parlamentarischer 
oder kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und Rundfunk nach ihrer  
 

Einwilligung 
 
erteilen. 
 
Eine Datenweitergabe an Adressbuchverlage ausschließlich zum Zweck der Veröffentlichung 
in gedruckten Adressbüchern, bei der eine Verknüpfung mit anderen personenbezogenen 
Daten nicht zulässig ist, darf nur erfolgen, sofern Sie zuvor Ihre schriftliche  

 
Einwilligung 

 
erteilt haben. 
 
Die Auskünfte beziehen sich ausschließlich auf Vor- und Familienname, Doktorgrad und An-
schrift, bei Ehe- und Altersjubiläen zusätzlich auf Tag und Art des Jubiläums. 
 
 
Wenn Sie von ihrem Widerspruchsrecht oder der Möglichkeit zur Erteilung von Einwilligun-
gen Gebrauch machen möchten, wenden Sie sich an die  
 

Gemeinde Rosendahl, Bürgerbüro, Hauptstraße 30, 487 20 Rosendahl; 
 

montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr, 
montags bis mittwochs  von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr,  
donnerstags  von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 
Rosendahl, den 20.01.2010 
 
 
gez. Niehues 
Bürgermeister 
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06/2010 – Bekanntmachung der Gemeinde Rosendahl über die Aufforderung der Wehrpflich-
tigen des Geburtsjahrganges 1992 zur Feststellung der Wehrpflicht 
 
 
Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Männer , die Deutsche  im Sinne des 
Grundgesetzes sind und ihren ständigen Aufenthalt  in der Bundesrepublik Deutschland 
haben, vom vollendeten 18. Lebensjahr an wehrpflichtig (Wehrpflichtvoraussetzungen). Die 
Erfassung kann bereits ein Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt werden   
(§ 15 Abs. 6 WPflG). 
 
Alle Personen des Geburtsjahrganges 1992 , die wehrpflichtig sind und denen bislang kein 
Schreiben der Erfassungsbehörde über die bevorstehende Erfassung zugegangen ist, wer-
den nach § 15 Abs. 1 WPflG aufgefordert, sich umgehend persönlich oder schriftlich bei der 
nachstehenden Erfassungsbehörde zu melden: 
 

Gemeinde Rosendahl, Bürgerbüro, Hauptstraße 30, 487 20 Rosendahl; 
 

montags bis freitags   von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr,  
montags bis mittwochs von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 
donnerstags     von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 
 
Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Personen ohne feste Wohnung, die die Wehr-
pflichtvoraussetzungen erfüllen. 
 
Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Es 
empfiehlt sich, auch sonstige der Feststellung der Wehrpflicht dienenden Unterlagen mitzu-
bringen (z.B. Geburtsurkunde).  
 
Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 Arbeitsschutzgesetz zur Weiterzahlung 
des Arbeitsentgeltes verpflichtet ist, wird der durch die Erfassung entstehende Verdienstaus-
fall durch die Erfassungsbehörde auf Antrag erstattet. Dies gilt auch für die entstehenden 
notwendigen Auslagen, insbesondere Fahrkosten am Ort der Erfassung. 
 
Ich weise darauf hin, dass nach § 45 WPflG ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen eine Vorschrift des § 15 Abs. 1 WPflG für die Erteilung von Auskünften oder 
die persönliche Meldung zur Erfassung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 
 
 
Rosendahl, den 20.01.2010 
 
 
gez. Niehues 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Nummer 01/2010 Amtsblatt der Gemeinde Rosendahl Seite 11 
 

 
07/2010 – Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel, Sitz Rosendahl, über 
die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an sonstigen Gewässern 
 
 
Der Wasser- und Bodenverband Dinkel, Sitz Rosendahl, führt ab sofort bis Ende des Jahres 
innerhalb des Verbandes die Unterhaltungsarbeiten an sonstige Gewässer  durch. 
 
Gemäß § 30 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG) vom 16.11.1996 
und § 97 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - 
LWG) vom 25.6.1995 - jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung - werden hiermit die Unter-
haltungsarbeiten an den Gewässern angekündigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß §§ 20 und 21 der Verbandssatzung die Gewäs-
seranlieger verpflichtet sind, das auf ihre Grundstücke gebrachte Räumgut bis zum 
1.11.2010 wegzuräumen. Es wird ferner darauf hingewiesen, daß Besitzer der zum Verband 
gehörenden und an einem Wasserlauf des Verbandes liegenden zur Weide genutzten 
Grundstücke verpflichtet sind, diese gemäß § 20 Abs. 3 der Verbandssatzung ordnungsge-
mäß einzuzäunen. Der Zaun muß wenigstens 80 cm Abstand von der oberen Böschungs-
kante haben. Bei Dauerweiden ist eine Einfriedung Vorschrift; gemäß Absatz 4 muß der Ab-
stand von Ackerflächen oder sonstigen intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen zum 
Gewässer mindestens 80 cm zur oberen Böschungskante betragen. 

 

Rosendahl, den 05.01.2010 

Wasser- und Bodenverband Dinkel 
48720 Rosendahl 
gez. Ferdinand Stockmann  
- Verbandsvorsteher - 
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08/2010 – Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Berkel, Sitz Rosen-
dahl, über die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an sonstigen Gewässern 
 
 
Der Wasser- und Bodenverband Mittlere Berkel, Sitz Rosendahl, führt ab sofort bis Ende des 
Jahres innerhalb des Verbandes die Unterhaltungsarbeiten an  sonstige Gewässer  durch. 
 
Gemäß § 30 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG) vom 16.11.1996 und 
§ 97 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) 
vom 25.6.1995 - jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung - werden hiermit die Unterhaltungs-
arbeiten an den Gewässern angekündigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, daß gemäß §§ 20 und 21 der Verbandssatzung die Gewässer-
anlieger verpflichtet sind, das auf ihre Grundstücke gebrachte Räumgut bis zum 1.11.2010 
wegzuräumen. Es wird ferner darauf hingewiesen, daß Besitzer der zum Verband gehören-
den und an einem Wasserlauf des Verbandes liegenden zur Weide genutzten Grundstücke 
verpflichtet sind, diese gemäß § 20 Abs. 3 der Verbandssatzung ordnungsgemäß einzuzäu-
nen. Der Zaun muß wenigstens 80 cm Abstand von der oberen Böschungskante haben. Bei 
Dauerweiden ist eine Einfriedung Vorschrift; gemäß Absatz 4 muß der Abstand von Acker-
flächen oder sonstigen intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen zum Gewässer mindes-
tens 80 cm zur oberen Böschungskante betragen. 

 
Rosendahl, den 05.01.2010 
 
Wasser- und Bodenverband Mittlere Berkel  
48720 Rosendahl 
gez. Bernhard Kreikenberg 
- Verbandsvorsteher - 
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09/2010 – Hinweis auf die Bekanntmachung der XVI. Änderungssatzung zur Satzung für den 
Zweckverband „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“ im Amts-
blatt des Kreises Coesfeld 

 
 
Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat in dem am 21. Dezember 2009 
erschienenen Amtsblatt des Kreises Coesfeld Nr. 31/2009 die XVI. Änderungssatzung zur 
Gebührensatzung für den Zweckverband „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld 
und Rosendahl“ vom 14. Dezember 2009 veröffentlicht. 
 
Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 11 Abs. 1 des Gesetzes über die kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 
(GV. NW. S. 621 – SGV. NW. 202) in der zurzeit gültigen Fassung hingewiesen. 
 
Rosendahl, den 02. Februar 2010 
 
 
 
 
gez. Niehues 
Bürgermeister 
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10/2010 – Bekanntgabe der Eheschließungen des Standesamtes Rosendahl in den Monaten  
Dezember 2009 und Januar 2010 
 
 
Tag der Eheschließung Name Vorname Anschrift 
23.12.2009 Grams Bianca An der Linde 10 
 Vollmer Bernd gl. Anschrift 
    
30.12.2009 Bähr Sabrina Fünersfeld 8 
 Pöpping Matthias gl. Anschrift 
    

13.01.2010 Gradilone Palermo Gloria Breite Straße 38, 
Witten 

 Kemler Jens gl. Anschrift 
    
15.01.2010 Kemper Britta Prozessionsweg 3a 
 Hackenfort Michael gl. Anschrift 
 
 
 
 
 
 
11/2010 – Bekanntmachung über die als gefunden und verloren gemeldeten Gegenstände in 
den Monaten Dezember 2009 und Januar 2010 
 
Im Zeitraum vom 01. bis zum 31. Dezember 2009 wurden im Fundbüro der Gemeinde Ro-
sendahl folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
- 1 Damenrad 
- 2 Herrenräder 
- 1 Paar Eheringe 
 
Im Zeitraum vom 01. bis zum 31. Dezember 2009 wurden im Fundbüro der Gemeinde Ro-
sendahl keine Gegenstände als verloren gemeldet. 
 
Im Zeitraum vom 01. bis zum 31. Januar 2010 wurden im Fundbüro der Gemeinde Rosen-
dahl keine Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Im Zeitraum vom 01. bis zum 31. Januar 2010 wurden im Fundbüro der Gemeinde Rosen-
dahl keine Gegenstände als verloren gemeldet. 
 
 
 
 
 


